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Geänderte Tagesordnung zur Mitgliederversammlung 

 

Montag, den 3. April 2017 um 19:00 Uhr 

im „Gasthaus zum Frohsinn“, Bischof-Vicelin-Damm 16 – 18, 

23715 Bosau 
 

 

TOP 1  Begrüßung 

 

TOP 2  Protokoll der Sitzung vom 05.12.2016  

    Das Protokoll finden Sie im Internet auf der Seite der AktivRegion unter der   

  Adresse  

  http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html . 

 

TOP 3  Beschluss über Satzungsänderungen 

 
in § 7 Mitgliederversammlung - Punkt (1)  
 
Ein Entwurf der neuen Satzung im Änderungsmodus ist beigefügt. 

 

  TOP 4   Bericht des Vorstandes zum Berichtsjahr 2016 und Aussprache 

 Den Bericht finden Sie unter der Adresse   

 http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html . 

 

  

 

 

An den Gesamtvorstand und 

alle Vereinsmitglieder  
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TOP 5  Kassenbericht zum Berichtsjahr 2016 und Aussprache 

 Den Haushaltsabschluss 2016 sowie einen entsprechenden Vermerk finden Sie unter 

 der Adresse 

 http://www.aktivregion-shs.de/service/gremienprotokoll/mitgliederversammlung.html . 

 

TOP 6  Bericht der Kassenprüfer 

  

TOP 7 Entlastung des Vorstandes 

 

TOP 8  Wahl eines Kassenprüfers 

 

TOP 9  Termine und Verschiedenes          

 

 

Wir weisen auf § 8 unserer Satzung hin, in dem es heißt:  

"Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Vereinsmitglieder 

anwesend ist. 

Bei Beschlussunfähigkeit, die durch die/den Vorstandsvorsitzende/n oder eine/n der 

stellvertretenden Vorstandsvorsitzende/n festzustellen ist, kann die Mitgliederversammlung mit 

einer Frist von 15 Minuten sofort neu einberufen werden. Die Mitgliederversammlung ist dann 

beschlussfähig, wenn mindestens drei stimmberechtigte Vereinsmitglieder anwesend sind." 

Wir werden entsprechend verfahren. 

 

Wir freuen uns über viele Teilnehmer. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

                                        

   Joachim Schmidt                                                     Günter Möller 

      Vorsitzender                               Regionalmanger  


